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Beim Freeride-Parcours
gilt Eigenverantwortung

Wien – Bei einer Mountainbike-
Fahrt auf einem frei zugänglichen
Freeride-Parcours verletzte sich
ein Niederländer schwer. Er und
seine Gefährtenwaren keine Free-
rider oder Downhill-Fahrer und
auch nicht mit Schutzausrüstung
ausgestattet. Sie wollten sich be-
wusst der Herausforderung durch
den Parcours stellen. Der Mann
ließ sich von anderen über die
Hindernisse berichten, besichtig-
te sie aber die Strecke nicht selbst.

Er absolvierte eine Runde un-
fallfrei, beim zweiten Mal kam er
bei einer Brücke mit abruptem
Ende – ein typisches Parcours-
Hindernis – zu Sturz. Vorinstan-
zen und OGH wiesen seine Klage
wegen Verletzung der Verkehrssi-
cherungspflichten ab. Die Gefah-
ren waren für einen durchschnitt-
lichen Teilnehmer gut erkennbar.
(OGH 22.3.2018, 4 Ob 39/18s)

ENTSCHEIDUNG

EU will Regeln für Amazon und Co einführen
Online-Plattformen sollen zum Schutz kleinerer Unternehmen neuen Regeln unterworfen werden.

Bei Verstößen sieht der Verordnungsentwurf der EU-Kommission jedoch keine Strafen vor.
AnnaWolf-Posch, StefanHirner, Patrick Samek

grundsätzlich 15 Tage vorher in-
formiert werden.

Der Entwurf sieht darüber hin-
aus zahlreiche weitere Pflichten
für Betreiber von Online-Plattfor-
men vor: etwa eine Begründungs-
pflicht bei Entfernung oder Sper-
rung eines gewerblichen Nutzers
unddieEinhaltung einerMindest-
ankündigungsfrist für solche
Handlungen; die Festlegung allge-
meiner Kriterien für die Reihung
von Produkten in Suchergebnis-
listen; Begründungspflichten sind
etwa vorgesehen für Online-Platt-
formen, die neben ihrer Vermitt-
lungsfunktion auch eine Händler-
tätigkeit ausüben, hinsichtlich
vonUnterschieden in der Behand-
lung des Eigen- und Fremdange-
bots sowie bei Verboten für ge-

Online-Marktplatzbetreiber
wie Amazon oder Suchma-
schinen wie Google sind

aus der digitalen Wirtschaft kaum
noch wegzudenken. Da Online-
Plattformen an der Schnittstelle
zwischenUnternehmen undKun-
den bzw. Nutzern liegen, können
insbesondere größere Online-
Plattformen und solche, die ein
Nischengebiet abdecken oder eine
neue Vermittlungsdienstleistung
anbieten, eine „Gatekeeper“-
Funktion ausüben. Unabhängig
davon kann einer Online-Platt-
form eine starke Verhandlungs-
position gegenüber gewerblichen
Nutzern zukommen, wenn diese
einenwesentlichen Teil ihrerWa-
ren über die Plattform vertreiben.

So stoßen laut Umfrage beinahe
50 Prozent der europäischen
Unternehmen, die auf Online-
Plattformen tätig sind, bei deren
Nutzung auf Schwierigkeiten.
Dazu gehören unklare Vertrags-
konditionen und Ranking-Vor-
aussetzungen oder der Aus-
schluss einzelner Unternehmen
von der Nutzung der Plattform
ohne nachvollziehbaren Grund.
Schätzungen über die sich daraus
ergebenden Verkaufseinbußen
belaufen sichauf 1,27bis 2,35Mil-
liarden Euro.

Vor diesem Hintergrund hat die
Europäische Kommission Ende
April den Entwurf einer Verord-
nung zur Regulierung von Online-
Plattformen veröffentlicht. Betrei-
ber von solchen Plattformen wer-
den nach diesem Entwurf künftig
insbesondere umfassende Trans-
parenzvorgaben in ihren Ge-
schäftsbedingungen einhaltenund
interne Beschwerdesysteme ein-
richtenmüssen.SofernderVerord-
nungsentwurf die Zustimmung
von Europäischem Parlament und
Raterhält,wirddieVerordnungvo-
raussichtlich 2019 in Kraft treten.
Bußgelder sind im Verordnungs-
entwurf nicht vorgesehen.

Die geplante EU-Verordnung
soll vor allem für Unternehmen,
die in ihrer Geschäftstätigkeit auf
Online-Plattformen angewiesen
sind, so etwa Online-Händler, Ho-
tels und App-Entwickler, ein
transparenteres und berechenba-
reres Geschäftsumfeld schaffen.
Sie soll auf all jene Online-Inter-
mediäre und Suchmaschinen an-

wendbar sein, die ihre Dienste an
Unternehmen mit Sitz in der EU
anbieten, wenn diese Unterneh-
men über jeneOnline-Intermediä-
re und Suchmaschinen ihre Wa-
ren und Dienstleistungen an EU-
Konsumenten anbieten. Darunter
fallen etwa auch Immobilienplatt-
formen oder App-Stores.

Mehr Transparenz
Zum Zweck der erhöhten

Transparenz sieht der Verord-
nungsentwurf daher zunächst
vor, dass Betreiber von Online-
Plattformen ihre Geschäftsbedin-
gungen klar und unmissverständ-
lich formulieren und leicht zu-
gänglich machen sollen. Über Än-
derungen der Geschäftsbedingun-
gen müssen gewerbliche Nutzer

werbliche Nutzer, ihre Produkte
auf anderen Vertriebskanälen
günstiger als auf der Online-Platt-
form zu vertreiben (derartige Best-
preisklauseln sind in Österreich
ohnehinweitestgehendverboten).
Schließlich müssen die Betreiber
in ihren Geschäftsbedingungen
darlegen, wer unter welchen Um-
ständen Zugriff auf plattformbe-
zogene Daten hat.

Im Übrigen dürfte die EU-Ver-
ordnung auch den Wettbewerbs-
behörden gelegen kommen, da
sichdiese in Folge erhöhterTrans-
parenz bei der Durchsetzung des
Wettbewerbsrechts – insbesonde-
re dem Verbot des Missbrauchs
einer marktbeherrschenden Stel-
lung – auf eine breitere Informa-
tionsgrundlage stützen können.

Darüber hinaus müssen Platt-
formbetreiber Beschwerdesyste-
me zur Erleichterung der außerge-
richtlichenBeilegung von Streitig-
keiten einrichten. Eine Ausnahme
besteht hier jedoch für Plattfor-
men, die weniger als 50 Mitarbei-
ter beschäftigen und einen Jahres-
umsatz bzw. eine Jahresbilanz von
nicht mehr als zehn Millionen
Euro haben. Gleichzeitig ist die
Durchsetzung vor (nationalen) Ge-
richten ausschließlich Interessen-
vertretungen vorbehalten. Ob
etwa die Wirtschaftskammer Ös-
terreich eine solche Rolle tatsäch-
lich wahrnehmen wird, bleibt ab-
zuwarten. Laut Entwurf können
diese – im Gegensatz zu einzelnen
gewerblichen Nutzern – die einst-
weilige Untersagung von Verlet-
zungen der Plichten sowie ent-
sprechende Verbotsentscheidun-
gen beantragen. Sonstige Sanktio-
nen bei Missbeachtung, wie etwa
Bußgelder, sieht der Verordnungs-
entwurf jedoch nicht vor. Das
könnte in der öffentlichen Diskus-
sion für Kritik sorgen.

Verschärfen oder abmildern
Der Entwurf muss noch das

Europäische Parlament und den
Rat der Europäischen Union pas-
sieren. Es ist davon auszugehen,
dass die Verordnung noch 2019 in
Kraft treten wird. Die verschiede-
nen Stakeholder werden noch da-
rauf drängen, den Entwurf entwe-
der zu verschärfen – denkbarwäre
z. B. eine Gleichbehandlungsver-
pflichtung von Plattformen gegen-
über den Nutzern – oder abzumil-
dern.

Für eine solche Verordnung gibt
es kein internationales Vorbild,
weshalbsie inden letztenzwei Jah-
ren kontrovers diskutiert wurde.
Die Europäische Union zeigt hier-
mit, dass sie Vorreiterin bei digita-
len Zukunftsthemen sein möchte.
Plattformbetreiber sowie gewerbli-
che Nutzer solcher Plattformen
sollten die Entwicklungen jeden-
falls genau beobachten, um ihre
Geschäftsmöglichkeiten auch in
Zukunft bestmöglich zu wahren.

ANNA WOLF-POSCH ist Partnerin,
STEFANHIRNER undPATRICK SAMEK
sind Rechtsanwaltsanwärter bei Cerha
Hempel Spiegelfeld Hlawati (CHSH).
office@chsh.com

Wer dem Kleinroboter Lynx Anweisungen geben will, muss dafür Amazons Sprachassistentin Alexa
nutzen. In Zukunft soll der US-Konzern nach dem Willen der EU-Kommission neue Regeln befolgen.

Fo
to
:R

eu
te
rs
/
Ri
ck

W
ilk
in
g


